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Spendenbegünstigungsbescheid 

für mildtätige, Entwicklungs- und Katastrophenhilfe-

Einrichtungen 

gemäß § 4a Abs. 2 Z. 3 lit. a bis c EStG 

Dem Antrag des Vereines Regenbogental - Verein für familienorientierte Entlastungspflege 

vom 20. 11. 2013 hier eingelangt am 28. 11. 2013 auf Feststellung der Erfüllung der 

Voraussetzungen des § 4a Abs. 2 Z. 3 lit. a bis c EStG wird stattgegeben und festgehalten, 

dass die Voraussetzungen des § 4a Abs. 2 Z. 3 lit. a bis c EStG vorliegen und der 

Antragsteller mit Wirksamkeit ab 19. 12. 2013 zum begünstigten Empfängerkreis der 

mildtätigen, Entwicklungs- und Katastrophenhilfe-Einrichtungen gemäß § 4a Abs. 2 Z. 3 lit. a 

bis c EStG gehört. 

Die Registrierungsnummer lautet: SO 2426. 

Dieser Bescheid ergeht unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes gemäß § 294 BAO. 

Der Widerruf des Bescheides erfolgt, wenn die schriftliche Rechtsgrundlage und/oder die 

tatsächliche Geschäftsführung, deren Überprüfung sich die Fachabteilung 

Spendenbegünstigungen am Finanzamt Wien 1/23 vorbehält, nicht im Sinne des § 4a Abs. 2 


